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AUSGEWÄHLTE KAPITEL DES ÖFFENTLICHEN RECHTS (KS)

3. Einheit

Fälle

I.

Jörg Jäger möchte aus seinem Gutsbesitz in der Nähe von Graz eine Eigenjagd machen. Susi Schwimmer möchte auf ihrem Grundstück ein öffentliches Schwimmbad errichten. Neben anderen Bewilligungen benötigt sie auch eine wasserrechtliche Genehmigung.


Wer ist für die Erlassung des JagdG aus kompetenzrechtlicher Sicht zuständig?


In wessen Zuständigkeit fällt nach der Kompetenzverteilung das Wasserrecht in


Gesetzgebung und Vollziehung?

II.

Der Österreich-Konvent beschäftigt sich in seinen Reformüberlegungen auch mit den staatlichen Institutionen, unter anderem dem Bundesrat. Die öffentliche Diskussion über den Bundesrat ging bisher fast immer in die Richtung, dass er praktisch keine Kompetenzen mehr habe, im politischen Alltag sowieso unbedeutend und nur der „kleine Bruder“ des Nationalrates sei. Deshalb wäre es doch am besten, ihn gleich abzuschaffen.

1. Welche Hauptfunktion kommt dem Bundesrat zu?

2. Beurteilen Sie aus verfassungsrechtlicher Sicht eine allfällige Abschaffung des Bundesrates.

III.

Am 24. November 2002 fanden in Österreich Nationalratswahlen statt. So auch in der 50-Seelen-Gemeinde Klugberg. Die dortige Wahlkommission kommt bei ihrer letzten Sitzung vor der Wahl zur Ansicht, dass es eigentlich nicht notwendig sei, Wahlzellen aufzustellen. Es reiche doch vollkommen aus, einen Tisch in die Ecke zu stellen und den Wahlvorgang dort stattfinden zu lassen. Außerdem wisse man von den Gesprächen am Stammtisch sowieso, welcher Partei die einzelnen Gemeindebürger nahe stehen. Tatsächlich werden am Wahltag keine Wahlzellen aufgestellt, von den Gemeindebürgern gibt es keine Beschwerden.

a) Sehen Sie Probleme in der Vorgangsweise der Gemeinde Klugberg?

b) Eine Partei führt ihr schlechtes Abschneiden in Klugberg auf die fehlenden Wahlzellen zurück und möchte nachträglich etwas dagegen unternehmen. Was würden Sie der Partei raten?

c) Welche Wahlgrundsätze kennen Sie?  

IV.

Dem Bundespräsidenten wird ein einfaches Bundesgesetz zur Beurkundung vorgelegt, das rückwirkende Strafbestimmungen enthält. Rückwirkende Strafbestimmungen sind verfassungswidrig (Art 7 Abs 1 EMRK). 


Muss bzw. darf der BPräs das Gesetz beurkunden?

V.

In der heißen Endphase des Wahlkampfes nennt der Abgeordnete Vorlaut den Bundesminister für Finanzen bei einer Wahlkampfveranstaltung einen „habgierigen Geizhals, der nur in die eigene Tasche wirtschaftet.“ Der BM ist von diesen Äußerungen so schwer getroffen, dass er überlegt, sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Schritte einzuleiten.

a) Worin sehen Sie Probleme für den Minister? Beachten Sie den Unterschied zwischen den zivilrechtlichen Schritten und der strafrechtlichen Verfolgung!

b) Worin sehen Sie die historische Funktion der Immunität und wie beurteilen Sie ihre Notwendigkeit im System der Gegenwart?
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